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Fall 1a 08.12.2004 & 15.12.2004 

Sachverhalt (Fall 1a) 
 

LUCIUS entfacht unter den Obstbäumen des MAEVIUS Feuer und sengte die Bäume 
derart an, dass sie unter beträchtlichem finanziellen Aufwand durch den Spezialisten 
GAIUS neu geschnitten und gepfropft werden mussten und während zwei Jahren nur 
geringfügig Früchte abwarfen. Um früherer Freundschaftsdienste willen einigen sich 
MAEVIUS und LUCIUS anlässlich eines längeren Gesprächs, dass dieser den Schaden 
nicht zu ersetzen brauche. – Was kann LUCIUS tun, wenn MAEVIUS ihn einige Wochen 
später trotzdem für den entstandenen Schaden in Anspruch nimmt? 

 

Fallbearbeitung (Fall 1a) 
 

 
 
Ist die Obligation entstanden? Auf welcher Grundlage? 
 
Grundlage: actio legis Aquiliae 
 
Voraussetzungen: 1. Schaden (damnum) 

(kein Schaden, keine zivilrechtliche Relevanz) 
2. Verschulden iniuria 
3. Widerrechtlichkeit  
4. Unmittelbare Kausalität 

 
1. Schaden: 
 
�  RN 32b 
(QB Band I) 

Differenzbegriff: Realer vs. hypothetischer Vermögensstand. 
Der Schaden ist eine Differenzbestimmung zwischen zwei Vermögensständen. 
 

�  RN 32g 
(QB Band I) 

Vermögensverminderung: 
- Römisches Recht: Nur der Sachschaden, der Minderwert der Sache, was die Sa-

che selbst eingebüsst hat. (lex Aquilia: reiner Vermögensschaden) 
- Geltendes Recht: Schadensbegriff des BGer ist umfassend für alle rechtlichen 

Bereiche: Positives Interesse aus den genannten Elementen (Art. 41 Abs. 1 
OR) 
Vermögensschaden: Verminderung der Aktiven, Vermehrung der Passiven oder 
entgangener Gewinn. 

 
�  RN 32a 
(QB Band I) 

Minderwert des Sklaven ist Sachschaden. 
 
 

�  RN 32b 
(QB Band I) 

In der klassischen Zeit ist der Schaden das Interesse. 
(inter & esse: dazwischensein) 
Ersetzung des Interessens ist die Differenz. 
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Verhältnis MAEVIUS und GAIUS: Auftrag oder Werkvertrag? 
Auftrag im Römischen Recht unentgeltlich, falls keine andere Abrede. �  Also kommt eher 
der Werkvertrag in Frage. 
 
Werkvertrag: MAEVIUS geht es um den Erfolg. Vorteil: Der Werkunternehmer (GAIUS) haf-
tet für den Erfolg, seine Mühehaltung ist auf den Erfolg gerichtet. 
 

- Werklohnzahlung: Diese ist im Sinne der Schadensdefinition (vgl. �  RN 32b) dam-
num emergens: Vermögensverminderung (Bäume) 

- Früchte, die nicht geerntet werden können: entgangener Gewinn (lucrum cessans) �  
Strenge Beweislage des Geltendmachenden. 

 
�  damnum ist gegeben. 
 
 
2. Verschulden: 
 
Entweder Vorsatz oder mindestens grobe Fahrlässigkeit ist gegeben. 
 
Umfang des Verschuldens ist massgebend für die Schadensbestimmung (leichte Fahrlässig-
keit kann zu einer Haftungsreduktion führen). 
 
�  Verschulden ist gegeben. 
 
 
3. Widerrechtlichkeit: 
 
Verletzung eines absolut geschützten Rechts (Eigentum oder Persönlichkeitsrechte) 
Die Bäume stehen im Eigentum des MAEVIUS, denn er ist der Grundeigentümer und die 
Bäume sind Bestandteile des Grundstücks. 
 

Zum Akzessionsprinzip Art. 642 ZGB: 

Art. 642 ZGB: Alle mit dem Boden fest verbundenen Sachen gehen vollständig in der Haupt-
sache auf (Art. 642 Abs. 2 ZGB). Somit verliert der Bestandteil die Eigenschaft Sache zu sein. 
(Bsp: Eine mit dem Boden verbundene Waschmaschine) 
 
Beispiel: Kauf eines Baums 
Der Baum ist kein Kaufgegenstand, trotzdem ist der Kauf gültig, jedoch nicht wirksam �  Alle 
Voraussetzungen sind gegeben, eine Bedingung steht aber noch aus. Diese Bedingung wäre 
die Herstellung der Sacheigenschaft, indem man den Baum fällt. 
 

 
Also ist ein Bestandteil des Grundstücks von MAEVIUS betroffen. 
Eine Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts ist widerrechtlich. 
 
�  Widerrechtlichkeit ist gegeben. 
 
 
4. Kausalität: 
 
Ursprünglich: Der Schaden tritt durch eine unmittelbar wahrnehmbare körperliche Einwirkung 
auf den Gegenstand ein. (urrere: verbrennen; frangere: schlagen; rumpere: schädigen) 
Schaffung von Analogieklagen: Der Schädiger hat die Ursache gesetzt �  heute Adäquanz. 
 
Die Rechtsfolge von der natürlichen und adäquaten Kausalität ist die selbe. 
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�  RN 51 
(QB Band I) 

Aus actio utilis (in factum): Adäquate Kausalität annehmen, da schädigendes Ereignis 
erst viel später, zu weit weg, eintritt. 
 

 
LUCIUS erinnert MAEVIUS daran, das er ihm einmal gute Dienste erwiesen hat: Folglich will 
MAEVIUS den Schaden nicht einfordern: Einigkeit. 
 
Später nimmt MAEVIUS den LUCIUS für den Schaden doch in Anspruch. 
 

- Besteht der Anspruch weiterhin? �  JA! 
- Wille der Parteien war ein Erlassvertrag 

�  beruht auf Konsens (einer offeriert und der andere akzeptiert) 
�  formfrei wirksam 
����   Erlassvertrag nach OR zustande gekommen. 
 
Im Römischen Recht ist der Erlassvertrag an eine bestimmte Form gebunden:  
acceptilatio (Obligationsaufhebend) �  Hast du erhalten? – Habeo. 

 
�  RN 850 
(QB Band II) 

Acceptilatio = Erlöschungsgrund der Obligation (entspricht OR 115) 
Symbolische Erfüllung 
 

�  RN 851 
(QB Band II) 
 

Schuldbefreiung durch gegenseitige Frage & Antwort. 

�  RN 852 
(QB Band II) 

Quittung für eine symbolische Erfüllung (wie wenn erhalten und geschenkt). 
Rechtswirkung: Erlöschen der Obligation. 
 

 
 
Im Fall wird der Erlass formfrei gewährt. Ist die Existenz des Erlasses durch den Formman-
gel in Frage gestellt? 
 

- CH-Recht: Grundsätzlich nichtig, wenn die Form nicht eingehalten wird (vgl. Art. 11 
Abs. 2 OR) 
auch Formvorschriften müssen ausgelegt werden (heutige Lehre, BGer) 
�  Zweck: Schutz vor übereiltem Abschluss (des Erklärenden) 
�  Zweck: Schutz für Dritte 
Wenn beide Zwecke erfüllt sind, gibt es keinen Grund Formvorschriften noch einzu-
halten 
Art. 11 Abs. 2 OR �  Ungültigkeit (�  Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit (!)) 

 
- Im Römischen Recht: Die Verletzung von Formvorschriften führt zur Nichtigkeit. 

 
FAZIT: Der Erlassvertrag ist nach römischen Recht nichtig, da keine acceptilatio durch-
geführt wurden. 

 
A) Anspruch aus actio legis Aquiliae dringt durch �  ius civile 

oder 
B) Man versucht den Konsens der Parteien trotzdem zu schützen. Prätor schafft ein ent-

sprechendes Rechtsmittel: exceptio 
Kann man dem LUCIUS nach prätorischem Recht eine rechtshemmende exceptio 
gewähren? 
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�  RN 45 
(QB Band I) 
 

„...LUCIUS jene Obstbäume widerrechtlich verbrannt hat...“ 
 

- Die Vereinbarung, dass der Schaden nicht zu begleichen sei, wird in der ac-
tio nicht berücksichtigt. 

- Der Streitgegenstand bzgl. actio legis Aquiliae im Prozess ist nur: hat LUCI-
US den Schaden verursacht und ist sein Verhalten widerrechtlich und kau-
sal? 

 
Streitgegenstände: 
- ist ein Schaden entstanden? 
- liegt ein formfreier Erlassvertrag vor 

�   Einrede-TB ausdrücklich einbringen (nicht v.A.w. zu berücksichtigen!) 
 
LUCIUS hätte den Prozess verloren, hätte er nicht die Einrede eingebracht. 

 
�  RN 771 
(QB Band II) 
 

Der Prätor hat eine allgemeine Rechtsschutzverheissung in das Edikt aufgenommen. 
Was Parteien rechtsmässig formfrei vereinbart haben, wird geschützt: Mittels Einre-
de. 
 

�  RN 773 
(QB Band II) 
 

Exceptio pacti conventi: Das Erlasspactum (pactum de non petendo) wurde verein-
bart. 
 

 
 

 
�  Actio legis Aquiliae wird mittels exceptio pacti conventi auf Dauer gehemmt. 

 
 
�  RN 95 
(QB Band I) 
 

Der Anspruch als solcher bleibt voll und ganz bestehen. Die Einrede ist ein subjekti-
ves Recht, dass sich dem Anspruch entgegenstellt und ihn in seiner Durchsetzbarkeit 
hemmt. 
 
Dies gilt auch heute noch im CH-Recht (z.B. Art. 82 OR, ein dilatorischer Anspruch) 
 

 
Hier wäre auch die exceptio doli möglich, denn MAEVIUS würde sich dolos verhalten, indem 
er die actio legis Aquiliae geltend machen würde. 
 
�  RN 93 
(QB Band I) 
 

Wenn ein anderer die a° l. Aqu. Geltend macht, der vom Erlass nichts wusste, han-
delt er nicht dolos, arglistig. 
 

 
����  LUCIUS kann die Erfüllung der Schadensersatzobliga tion vermeiden, indem er die 
exceptio pacti conventi einbringt. 
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Fall 1b 15.12.2004 

Sachverhalt (Fall 1b) 
 

SEMPRONIUS hatte mittels Stipulation dem TITIUS die Summe von 10'000 HS verspro-
chen um damit eine Schuld zu tilgen, welche AULUS dem TITIUS gegenüber eingegan-
gen war. Einige Zeit darnach schliessen SEMPRONIUS und TITIUS eine acceptilatio. 
Als AULUS sich als zahlungsunfähig erweist, fordert TITIUS von SEMPRONIUS die 
10'000 HS mit der actio certae creditae pecuniae. – Wie beurteilen Sie die Rechtslage 
des SEMPRONIUS, welcher vom Praetor keine exceptio verlangt hatte? 

 

Fallbearbeitung (Fall 1b) 

 
 

Art. 175 OR 
(Schuldübern.) 
 

Schuldübernahme (setzt Vertrag mit dem Schuldner voraus) 
 

Art. 176 OR 
 
 

Schuldübernahme: Vertrag mit dem Gläubiger. Hier: Eintritt von SEMPRONIUS an-
stelle von AULUS. Der Gläubiger muss mitwirken, denn beim Schuldnerwechsel 
braucht es einen Vertrag mit dem Gläubiger. Man kann ihm nicht einen beliebigen 
Schuldner zumuten. 
 

 
Römisches Recht: Unablösbarkeit der Obligation von den Gläubiger- und Schuldnerpersön-
lichkeiten. Eintritt eines neuen Schuldners und Eintritt eines neuen Schuldners ist völlig un-
bekannt. 
 
SEMPRONIUS stellt sich als Garant (abstrakt) für eine fremde Forderung (vgl. Art. 111 OR, 
Vertrag zu Lasten Dritter) 
 
TITIUS glaubt die Garantie nicht mehr zu brauchen, da sich AULUS finanziell offenbar wie-
der erholt habe. Dies ist leider ein Irrtum. 
 
�  RN 814 
(QB Band II) 

Formel der actio certae creditae pecuniae;  
Condictio 

1) Erfüllungsanspruch bei Stipulation 
2) Bereicherungslagen 
3) Anspruch auf Rückzahlung eines Darlehens 

 
 
 

- SEMPRONIUS hat im Prozess keine exceptio eingebracht. Nur die actio kann zum 
Prozessgegenstand gemacht werden. 

 
- SEMPRONIUS behauptet und beweist die acceptilatio (=fiktive Erfüllung mit Quittung) 
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- Der Richter hat von Amtes wegen festzustellen, ob es sich wirklich erweist, dass nach 
ius civile die Forderung geschuldet wird. 
�  Die Forderung ist durch die acceptilatio untergegangen. 
Der Richter hat also die acceptilatio von Amtes wegen zu berücksichtigen. 

 
����  Die Einrede wurde nicht in den Prozess eingebracht , also muss der Richter die ac-
ceptilatio von Amtes wegen berücksichtigen. 
 
 
Unterschied zu Fall 1a 
 

a) Forderung und Anspruch bestehen weiter, werden durch ein negatives subjek-
tives Recht (Einrede) in ihrer Durchsetzung gehemmt.  
Einrede = subjektives Recht auf Leistungsverweigerung. 

b) Anspruch ist untergegangen, neue Tatsache: Die Obligation fehlt und der 
Richter muss es von Amtes wegen berücksichtigen. 

 
 

Fall 1c 15.12.2004 & 22.12.2004 

Sachverhalt (Fall 1c) 
 

LUCIUS schildert dem GAIUS eine Statue als echtes Werk des Phidias wohl wissend, 
dass es sich um eine Fälschung handelt. Er übereignet ihm die Statue und lässt sich – 
abstrakt – die Summe von 800'000 HS, zahlbar innerhalb eines Monats stipulieren. 
GAIUS wird wenige Tage darauf von dritter Seite über die Fälschung aufgeklärt und er-
fährt, dass das Werk rund 40'000 HS wert ist. – Was kann GAIUS tun, wenn LUCIUS 
nach Ablauf des Monats die Summe von 800'000 HS von ihm fordert und GAIUS die 
Statue zurückgeben will? 

 

Fallbearbeitung (Fall 1c) 
 

 
 
Was liegt hier vor? 

- Kein Kaufvertrag, dann wäre Kaufpreis eine der Rechtsfolgen und nicht als einseitige 
Verpflichtung (Kondiktion) durchzusetzen. 

- Es liegt eine traditio vor �  welche iusta causa? 

�  Weil für die Übertragung des Eigentums eine Gegenleistung gedacht ist.  
�  causa credendi: Ich gebe dir etwas, damit du mir etwas gibst. 

 
�  Juristisch also kein Kauf, nur wirtschaftlich.  

Die Römer konnten die Stipulation zu Hilfe nehmen. 
 
GAIUS will die Statue nicht behalten und die 800 000 HS zurückerhalten. 
 
Anfechtung: aufhebendes Gestaltungsrecht gestützt auf Art. 31 OR. 
Im geltenden Recht: absichtliche Täuschung und Anfechtung. 
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Im Römischen Recht kannte man die Gestaltungsrechte noch nicht. Die Einrede der Arglist 
und der Täuschung sind also im Römischen Recht keiner Anfechtung zugänglich. 
 
�  Gestaltungsrechte beruhen auf: 

- normativer Grundlage (Gesetz) 

- Rechtsgeschäft 
 
Den Römern war nicht bekannt, dass man durch einseitiges Rechtsgeschäft einen anderen 
belasten kann. 
 
�  Ist der Anspruch des LUCIUS existent? 

- Ja, auch nach heutigem Recht. (Heute Anfechtungstheorie nicht Ungültigkeitstheorie). 

- Es besteht kein Unterschied zum Römischen Recht. 

- Im Römischen Recht besteht der Anspruch aus der Stipulation. �  Wenn LUCIUS 
nicht verurteilt werden will, braucht er eine Einrede. 

 
�  Exceptio doli: 

- kein Untergang/ Veränderung des Anspruchs. Der Anspruch bleibt bestehen, aber für 
immer (peremptorisch) in seiner Durchsetzbarkeit gehemmt (gleiche Wirkung wie die 
heutige Anfechtung) 

- Der Anspruch auf die 800'000 HS wird gehemmt, da GAIUS die Statue nicht behalten 
will.  

- Nichtigkeit setzt Zustandekommen eines Geschäfts voraus. 

 
�  Keine Wirkung des Geschäfts: - non existens (nicht existent) 

- bei Nichtigkeit 
- bei Anfechtung 

     stärker 
 
 
     schwächer 

 
Erläuterung : 
NON EXISTENS: latenter Dissens, das Geschäft ist nicht zustande gekommen. 
NICHTIGKEIT: Das Geschäft war von Anfang an unwirksam, ist aber zustande gekommen 
ANFECHTUNG: Das zustande gekommene Geschäft wird vernichtet, die Nichtigkeit hergestellt. 

 
 

- Im geltenden Recht: Wenn man einen Willensmangel nicht binnen eines Jahres an-
fechtet, dann gilt das Geschäft als genehmigt (Art. 31 Abs. 1 OR) 
�  Teilanfechtung ist möglich. 

 
- Römisches Recht: Anstelle der Anfechtung wegen Willensmangel muss G AIUS 

eine peremtorisch wirkende exceptio doli  geltend machen (weil eine Täuschung 
vorliegt). 

 
Sachverhaltsvariante: LUCIUS täuscht nicht, weiss nichts von der Fälschung. 
 
- Römisches Recht: Anfechtung wegen Irrtums ist nicht möglich.  

 Willensprinzip: Willenserklärung ist so wirksam, wie sie vom Erklärenden gemeint war.  
 
�  Hier wäre Dissens anzunehmen, weil die Parteien nicht dasselbe wollten, wohin-
gegen bei einer Täuschung ein Konsens durchaus vorliegen würde. 
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Fall 2 22.12.2004 & 12.01.2005 

Sachverhalt (Fall 2) 
 

TITIUS glaubt, Eigentümer eines Kappadozierhengstes zu sein, den er von GAIUS ge-
kauft hatte. GAIUS  aber hatte, was TITUS nicht erkennen konnte, das Tier ohne Wissen 
und Willen des Eigentümers SEMPRONIUS von dessen Weide weggeführt. 
Daher vindiziert SEMPRONIUS jetzt das Pferd, welches inzwischen bei Wagenrennen 
mehrere Preise erlaufen hatte. 
 
(1) Was kann TITIUS tun, wenn im Prozess das Beweisverfahren das Eigentum des 

SEMPRONIUS und die fehlende Berechtigung des TITUS belegt hat? 
 
(2) Wie beurteilen Sie den Umstand, dass TITIUS das Pferd mehrmals überanstrengt 

hat, so dass es deshalb einen bleibenden Nachteil im Bewegungsablauf aufweist 
und als erfolgreiches Rennpferd nicht mehr in Betracht fällt? 

 

Fallbearbeitung (Fall 2) 
 

 

GAIUS verkauft dem gutgläubi-
gen TITIUS das Pferd, obwohl 
er kein Eigentum daran hat. 
Folglich kann er ihm auch kein 
Eigentum verschaffen.  
Die iusta causa ist gegeben: 
Geschäftsfähigkeit. 

 
 
Variante A : das Pferd wird tradiert. 

- mangels Verfügungsmacht konnte GAIUS kein Eigentum übertragen. Das Eigentum 
wird nicht durch die traditio, sondern durch den Verfügungsvertrag (dinglicher Ver-
trag) übertragen. 

- Die iusta causa ist wirksam, aber der dingliche Vertrag ist wirkungslos. 
- Die traditio als Realakt konnte vollzogen werden, TITIUS ist ja Besitzer geworden. 
 
Verfügung: einseitiges Ausscheiden eines subjektiven Rechts aus dem Vermögen im 
Sinne einer Verminderung bedingt durch das Akzept. 
- Fehlende Verfügungsmacht, also ist die Offerte (uno actu mit dem Verfügungswillen) 

nicht möglich �  Eigentumsübertragung ist unwirksam. 
- Der Mangel liegt im dinglichen Vertrag selbst, die Verfügung als einseitiger Akt. 
 
�  TITIUS ist Besitzer geworden, aber nicht mehr. SEMPRONIUS bleibt Eigentümer. 

 
Variante B : das Pferd wird mittels mancipatio übertragen. 

- die iusta causa ist wirksam. Ihre Abstraktwirkung hätte nur eine unterschiedliche Wir-
kung zu Variante A, wenn sie ausfiele. 

- Der Verfügungsvertrag, welcher der mancipatio vorgeht, ist genauso wirkungslos wie 
bei der traditio. 

 
�  TITIUS ist Besitzer geworden, aber nicht mehr. SEMPRONIUS bleibt Eigentümer. 
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Inhalt des Vindikationsanspruchs : Herausgabeanspruch, Wiederherstellung des Besitzes: 
retrotraditio. Es ist ein dinglicher Anspruch. Sein Inhalt ist eine Obligation (obl. Anspruch) auf 
ein Tun. 
 
 

(1) Was kann TITIUS tun, wenn im Prozess das Beweisverfahren das Eigentum des 
SEMPRONIUS und die fehlende Berechtigung des TITUS belegt hat? 

 
TITIUS kann den Streit verkünden. 
 
�  RN 691 
(QB Band II) 
 

Wenn TITIUS die Eigentümerstellung des SEMPRONIUS wiederlegen kann, bleibt er 
Eigentümer 

Art. 195 OR 
(Entwehrung) 
 

Deckungsgleich mit dem Römischen Recht. 

Art. 193 OR 
 

Streitverkündung. 

 
FAZIT: Wenn TITIUS im Prozess unterliegt, weil auch GAIUS nicht die Eigentümerstellung 
des SEMPRONIUS wiederlegen kann, dann löst dies eine Kausalhaftung aufgrund der 
Rechtsgewährleistung des GAIUS gegenüber dem TITIUS aus. �  Vertraglicher Anspruch. 
 
�  GAIUS haftet für weitere Schäden.  
�  GAIUS haftet auch für das positive Interesse. 
 
 
�   Was kann TITITUS gegenüber SEMPRONIUS tun? 
 

- Wenn SEMPRONIUS Eigentümer ist, würde TITIUS auf Geld verurteilt. 
- Schadensberechnung: Nicht der Richter beurteilt den Streitwert, sondern es wird dem 

Kläger zugeschoben.  
Dieser berechnet das affektive Interesse (5 – 6faches des objektiven Werts). Völlig 
überrissene Schätzungen akzeptiert der Richter aber nicht. 

- TITIUS wird sich nicht dem Risiko aussetzen, den 5 – 6fachen Wert der Sache be-
zahlen zu müssen und hat die Möglichkeit zu restituieren. 

 
�  Er wird die Sache rückübereignen (restituere) 

· Gutgläubiger Besitz: Rückgabe der Sache 
· Bösgläubiger Besitz: Rückgabe der Sache + Schadenersatz + Fruchter-

satz 
 

�  TITIUS ist gutgläubiger Besitzer, also schuldet er nur die Rückgabe der Sache. Er 
kann hier restituieren. 

 
 
�  RN 394 
(QB Band I) 
 

Sache und alle Vorteile und Früchte sind zurückzuerstatten. 
 

�  RN 395b 
(QB Band I) 
 

Schadenersatz für Wertverlust der Sache. 

�  RN 397 
(QB Band I) 
 

Sache samt Früchten ist zurückzuerstatten. 
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�   Was ist mit den Preisen, die das Pferd erlaufen hat? 
  
- Es handelt sich um Vorteile (nicht Früchte), die dem Besitzer zugefallen sind: 
 
Art. 938 ZGB 
(gutgl. Besitzer) 

Grundsatz, dass der gutgläubige Besitzer keinen Abnützungsersatz schuldet, der 
bösgläubige jedoch schon (vgl. Art. 940 ZGB). 

 
- TITIUS befreit sich durch die Rückgabe der Sache selbst vor der Verurteilung. 
 
TITIUS wird aber mit Einsetzung/Abschluss der litis contestatio behandelt, wie wenn er bös-
gläubig wäre, denn er kann sich mit Einsetzung der litis contestatio nicht mehr darauf verlas-
sen, dass er Eigentümer ist. 
 
�  Daher kommt es darauf an, in welchem Zeitpunkt die Preise herausgelaufen wurden. 
 

- Vor der litis contestatio: TITIUS kann die Preise behalten. 
- Nach der litis contestatio: Die Preise müssen restituiert werden. 

 
 
����  TITIUS schuldet die Rückgabe des Pferdes und event uell die Rückgabe der Preise 
(je nach Zeitpunkt, in dem sie erlaufen wurden). 
 
 
 

(2) Wie beurteilen Sie den Umstand, dass TITIUS das Pferd mehrmals überanstrengt 
hat, so dass es deshalb einen bleibenden Nachteil im Bewegungsablauf aufweist und 
als erfolgreiches Rennpferd nicht mehr in Betracht fällt? 

 
�   Zu welchem Zeitpunkt hat die Fehlbehandlung des Tieres stattgefunden?  
 

- Vor der litis contestatio: TITIUS wird kraft seines guten Glaubens behandelt, wie 
wenn er Eigentümer wäre. Ein Eigentümer darf mit seiner Sache verfahren, wie er will 
(vgl. Art. 938 Abs. 1 ZGB). 
�  Haftungsbefreiung. 

 
- Nach der litis contestatio: TITIUS haftet für den Minderwert des Pferdes. 

�  Retrotraditio + Ersatz des Minderwerts. 
 
 
�   Kann SEMPRONIUS den Schaden dem GAIUS in Rechnung stellen? 
 

- Actio legis Aquiliae: ist nicht möglich, da es an der adäquaten Kausalität fehlt. 
 
- Actio de dolo: (vom Prätor geschaffen [vgl. Art. 41 Abs. 2 OR]): subsidiär, wenn keine 

anderen Rechtsmittel zur Verfügung stehen. 
- Keine Widerrechtlichkeit vorausgesetzt. 
- Absicht vorausgesetzt. 
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Fall 3 12.01.2005 

Sachverhalt (Fall 3) 
 
�  RN 394 (QB Band I) 
 

Wenn somit der Schuldner (DEBITOR) dem beschränkt Handlungsunfähigen (PUPIL-
LUS) das (geschuldete) Geld bezahlt, verschafft er diesem zwar das Eigentum an den 
Geldstücken, wird aber seinerseits von der Schuldverpflichtung nicht befreit, da ein be-
schränkt Handlungsunfähiger ohne Einwilligung des Vormundes (TUTOR) keine Forde-
rung zum Untergang zu bringen vermag, weil jenem für die Veräusserung irgend eines 
Gegenstandes ohne Einwilligung des Vormundes die Berechtigung fehlt. Aber er wird 
dennoch, falls er um diese Summe bereichert wurde und trotzdem auf Erfüllung klagen 
sollte, mittels der exceptio doli abgewiesen werden. 

 

Fallbearbeitung (Fall 3) 
 

 
 
Stellung des PUPILLUS: 
- Eigentum der Münzen liegt bei PUPILLUS aber die Forderung bleibt trotz Erfüllung weiter 

bestehen. 
- Falls PUPILLUS doch noch auf Erfüllung klagen sollte, steht dem DEBITOR die exceptio 

doli zu. 
 
PUPILLUS ist urteilsfähig, aber noch nicht mündig. Die Mündigkeit bezieht dich auf das Alter 
der Person (CH: vollendetes 18. Lebensjahr). 
 
1. Die Wirksamkeit von Geschäften mit Unmündigen ist suspensiv bedingt durch das Ak-

zept des Vormundes oder durch das Eintreten der Mündigkeit. 
Kraft der ex tunc-Wirkung der Zustimmung oder der eintretenden Mündigkeit wird das 
Geschäft schliesslich von Anfang an wirksam. 

 
2. Art 19 Abs. 2 ZGB: Rechtsgeschäfte, die Unmündigen nur Vorteile bringen (lukrative Ge-

schäfte), brauchen nicht die Zustimmung des Vormundes.  
 z.B.: Auflagelose Schenkung. 
 
Das Römische Recht kennt Bestimmungen wie Art. 241 Abs. 2 OR nicht. 
 
Beschränkt Handlungsunfähige schliessen Geschäfte ab, die der Zustimmung bedingen. Nur 
lukrative Geschäfte bedingen keiner Zustimmung. 
 
Art. 407 ZGB 
(Vertretung) 

Abs. 2: Einwilligung in die Geschäfte der Kinder/Mündel: 
- Von vornherein = Zustimmung      
                                                        selbe Wirkung 
- Nachträglich = Genehmigung 
 

Art. 410 ZGB 
(eig.Handeln) 

Oberbegriff der Einwilligung. Verpflichtungs- und Verfügungsfähigkeit des Bevormun-
deten. (im Zusammenhang mit Art. 19 Abs. 2 ZGB berücksichtigen) 
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PUPILLUS ist Gläubiger aufgrund seiner Rechtsfähigkeit. 
 
PUPILLUS ist Besitzer und Eigentümer an den Münzen geworden, aber die Forderung bleibt 
bestehen. 
 

 
 
 
Alienatio: Veräusserung. 
 

 

- Die Forderung (ein Recht) wird aufgegeben, deshalb han-
delt es sich um eine Verfügung: Rechtsgeschäft. 
 
PUPILLUS Verfügungsmacht und Geschäftsfähigkeit ha-
ben, um zu verfügen. 

 

 
Voraussetzungen, um zu verfügen: 
- Eigene Rechtsinhaberschaft oder ermächtigt/bevollmächtigt = Verfügungsmacht 
- Geschäftsfähigkeit 
 
PUPILLUS fehlt für die Veräusserung eines Gegenstandes jede Berechtigung. Verfügung ist 
eine Veräusserung. 
 
Verfügungen sind immer einseitig. 

Sie kommen aber innerhalb von zweiseitigen und einseitigen Rechtsgeschäften zum Tragen. 
 

 
Warum können hochklassische und spätere Juristen davon ausgehen, dass PUPILLUS Ei-
gentum erworben hat? 
 
Geldmünzen sind Fahrnissachen. Sie werden durch traditio übergeben.  
 
ORIGINÄRER EIGENTUMSERWERB. 
Für Geld: durch Vermischung des Geldes mit seinem eigenen Geld erwirbt PUPILLUS Ei-
gentum. 
 



WS 04/05: Römisches Recht Übungsfälle � � �  

 13

 
�  RN 448 
(QB Band I) 
 

Javolen: Originärer Eigentumserwerb derjenigen Person, mit deren Geld gemischt 
wurde. 
- Realakt: �  Es spielt keine Rolle ob die Sache abhanden gekommen war. 
- „Nicht mehr individualisiert werden können“: Keine Vindikation, weil kein Eigen-

tum mehr besteht. Neuer Eigentümer ist der Vermischende. 
 

Art. 727 ZGB 
(Vermischung) 

Ist die Geldvermischung Art. 727 ZGB subsumierbar? 
Art.727 ZGB: Miteigentum entsteht an der qualitativ neuen Sache. 
Nach �  RN 448 entsteht bei der Geldvermischung keine neue Sache. Die Geldver-
mischung scheitert am “Entstehen einer neuen Sache”. 
�  Lücke im Gesetz �  �  RN 448 b: BGE 47 II 267 
 

 
�  Eigentum an den Münzen: 
 
- originär (durch Vermischung) 

- derivativ (wenn PUPILLUS die Münzen nicht vermischt hat)? 
- Wenn PUPILLUS derivativ erwirbt, braucht es einen dinglichen Vertrag (Akzept). 

Alle Geschäfte, die der beschränkt Handlungsunfähige abschliesst, sind in der 
Schwebe, bedingt durch den Akzept des Vormundes. 
Unmündige können Rechtsgeschäfte abschliessen, die ihnen nur Vorteile und keine 
Lasten bringen �  lukratives Geschäft. 

- Wenn der dingliche Vertrag ein Geschäft ist, das PUPILLUS nur Vorteile bringt, ist 
seine Akzeptserklärung gültig. 

- Der Eigentumserwerb an der geschuldeten Sache und der Untergang der Forderung 
stehen nicht im Zusammenhang. Die Forderung geht mangels Geschäftsfähigkeit un-
ter. 

 
- Kann PUPILLUS den Konsens im dinglichen Vertrag bewirken? 

- Vorteil: Die Eigentumsverschaffung ist eine Zuwendung, weil PUPILLUS absolut be-
rechtigt ist. Er ist nie mehr dem Insolvenzrisiko des DEBITORS ausgeliefert. 

- Das Weiterbestehen der Forderung gegen den DEBITOR ist kein Nachteil für PUPIL-
LUS. 

 
- Durch den dinglichen Vertrag kann kein Nachteil entstehen, weil er niemals verpflichtet, 

sondern das Übertragungsgeschäft ist und keine andere Wirkung als die Übertragung 
hat. 

- Somit hat PUPILLUS einen Vorteil, aber keinen Nachteil erworben. 
 
�  Eigentum an den Münzen: 

- originär: (durch Vermischung) 

- derivativ:  
· Konsens       dinglicher Vertrag 
· Tradition (Realakt: nur Urteilsfähigkeit vorausgesetzt) 
· Iusta causa: causa solvendi 

 

Ob vermischt oder nicht vermischt, ob originär oder derivativ: PUPILLUS hat auf jeden Fall 
Eigentum an den Münzen erworben. 

Der einzige Grund, weshalb der Anspruch gegen DEBITOR weiterbesteht, ist, dass es PU-
PILLUS an der Verfügungsmacht fehlt. 
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- Ohne Eingriff des Prätors könnte PUPILLUS den Anspruch weiterhin durchsetzen. 

Wenn PUPILLUS ein weiteres Mal auf die Erfüllung des Anspruchs klagen sollte, kann 
der DEBITOR ihn mittels der exceptio doli abweisen. 

 
- Einen weiteren Anspruch zu erheben ist rechtsmissbräuchlich nach Art. 2 Abs. 2 ZGB. 
 
- Der Anspruch, den PUPILLUS gegen den DEBITOR hat, wird eine Kondiktion sein. 
 
- Actio bona fides? 
 

Durch die exceptio doli, die der DEBITOR erhebt, wi rd der Anspruch des PUPILLUS 
peremptorisch gehemmt. 

Dies führt faktisch zu einer Schuldbefeiung des DEB ITORS. 

 
 
 
Lösung 2: 
 
- Ist PUPILLUS nicht ungerechtfertigt bereichert (Bereicherungsrecht)? 

Voraussetzungen: 
· Bereicherung, Vermögensvorteil 
· Fehlende iusta causa 

 
 
Art. 62 OR 
(Bereicherung) 

Abs. 2: 
Zuwendung aus einem nicht verwirklichten Grund (nicht verwirklichte causa). 
�  condictio ob causam. 
 (Causa solvendi hat sich nicht verwirklicht) 
 

 

 
 
Art. 120 OR 
(Verrechnung) 

Verrechnung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Die Verrech-
nung ist ein aufhebendes Gestaltungsrecht. 
Wirkung: Untergang der beiden Forderungen in ihrer Substanz. 
Die Verrechnung ist eine Verfügung: 
1. Über ein eigenes Recht 
2. Über ein fremdes subjektives Recht. 
�  Gestaltungsrecht: Es wird durch einseitige Verfügung in eine fremde Rechtssphä-
re eingegriffen. 
Die vollzogene Verrechnung ist ein Einwendungstatbestand. 
  

 
Das Römische Recht kennt die Verfügung über fremde Rechte nicht. Es gibt keine Gestal-
tungsrechte. 
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 �  RN 644 
(QB Band II) 
 

Das Römische Recht lässt die Verrechnung als richterliche Einschätzung der ge-
schuldeten Summe zu.  
Die Verrechnung ist Prozessrecht und nicht Gestaltungsrecht. 
Auch im Fall der Geltendmachung der exceptio doli, ist die Verrechnung möglich. 
 

 
 

Der Anspruch besteht, also müsste der DEBITOR leist en. Der DEBITOR kann aber die 
exceptio doli einreichen. Der Richter kann überprüf en, ob alles nach Treu und Glauben 
geschieht. Dann kann der Richter die beiden Ansprüc he miteinander verrechnen, da 
die exceptio doli die Verrechnung ermöglicht.  
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Fall 4 26.01.2005 

Sachverhalt (Fall 4) 
 

GAIUS pachtet von LUCIA den – einzigen sich dort befindlichen – Weinberg am südli-
chen Dorfrand. Auf dem Grundstück befinden sich auch zwei Olivenbäume. GAIUS 
glaubt, auch diese seien mitverpachtet, während LUCIA gegenteiliger Auffassung ist. 
 

1. Wenn nach richtiger Auslegung des Pachtvertrages die Olivenbäume mitver-
pachtet waren: Wie beurteilen Sie die Rechtslage hinsichtlich der von GAIUS 
geernteten Oliven? 

 
2. Falls die objektive Auslegung ergäbe, dass die Olivenbäume nicht mitverpach-

tet waren: Wie beurteilen Sie diesfalls das Rechtsverhältnis LUCIA – GAIUS 
hinsichtlich der von GAIUS geernteten Oliven? 

 
(Hinweis : GAIUS nahm seine Berechtigung gutgläubig an). 

 

Fallbearbeitung (Fall 4) 
 

1. Wenn nach richtiger Auslegung des Pachtvertrages die Olivenbäume mitverpachtet 
waren: Wie beurteilen Sie die Rechtslage hinsichtlich der von GAIUS geernteten Oli-
ven? 

 
Die Olivenbäume wurden mitverpachtet. Deshalb besteht kein Unterschied zwischen den 
geernteten Trauben und Oliven. 
 
�   Problem Fruchterwerb: 

Ist der Fruchterwerb derivativer oder originärer Erwerb? 

Der Fruchterwerb ist derivativer Erwerb, weil das Eigentum an den Früchten von der Ver-
pächterschaft auf den Pächter übergeht. 
 

�  Eigentumserwerb: 

Oliven = res nec mancipi:  
· Iusta causa 
· Dinglicher Vertrag 
· Vollzug durch traditio 

 
�   Eigentumsverhältnisse an den Oliven: 
Solange die Oliven am Baum sind, stehen sie im Eigentum des Eigentümers des Grund-
stücks. (Baum, der fest mit dem Boden verwurzelt ist, ist Bestandteil der Hauptsache. Die 
Früchte sind auch Bestandteile der Hauptsache). 
 
�  RN 358a 
(QB Band I) 
 

Was mit dem Erdboden fest verbunden ist, ist Bestandteil des Grundstücks. Dem 
Bestandteil kommt, solange er Bestandteil ist, keine Sachqualität zu. Der Bestandteil 
geht vollständig in der Hauptsache auf. �  Bestandteile sind Sachenrechtlich in-
existent. 
 

Art. 642 ZGB 
(Bestandteile) 
 

Abs. 1: Der Eigentümer hat das Eigentum an allen natürlich oder künstlich mit der 
Hauptsache verbundenen Bestandteilen. 
Abs. 2: Die Verbindung ist dauernd. 
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Zum Zugehör Art. 644 ZGB: 
 
Zugehör: Nicht fest verbunden mit der Hauptsache. Das Zugehör dient der Hauptsache. Es 
besteht ein funktioneller/dienender Zusammenhang.  
 z.B.: Landwirtschaftliches Gerät oder Futteral & Brille 

 
Art. 644 ZGB 
(Zugehör) 
 

Abs. 1: Die Verfügung und Verpflichtung über die Hautsache bezieht sich  
auch auf das Zugehör. 

 Der Grundbucheintrag umfasst auch das Zugehör. 
   

 
Die Bestandteile gehen in der Hauptsache auf. 
LUCIA ist als Verpächterin vermutungsweise auch Eigentümerin des Grundstücks. Somit 
stehen die Oliven im Eigentum der LUCIA. 
 
Der dingliche Vertrag, vollzogen durch die traditio, wirkt kausal. Er bedarf einer iusta causa. 
Diese iusta causa ist die Pacht (Grundgeschäft). 
 
 
�  Inwieweit kann Pacht eine wirksame iusta causa sein für den derivativen Erwerb an den 

Früchten? 

Es bestimmt sich nach dem Leistungsinhalt. 

Leistungsinhalt des Pachtvertrags (Was schuldet der Verpächter?): 
· Gebrauchsrecht (gleich wie bei Miete) 
· Recht auf Fruchtgenuss �  Anspruch auf Eigentumserwerb an den Früchten. 

 
�  Die Pacht ist eine wirksame iusta causa für den Eigentumserwerb an den Früchten. 
 
 
 
�   Wie wird Eigentum erworben? 

· Iusta causa 
®  locatio conductio rei (Pachtvertrag) 

· dinglicher Vertrag Konsens 
 Tradition 

 
Hinsichtlich des Eigentumserwerbs an den Früchten besteht Konsens. 
 
Im Moment, in dem GAIUS die Olive vom Baum trennt, wird sie zur Sache und sie verliert die 
Bestandteilseigenschaft. �  Die Olive ist in der Lage ins Eigentum zu treten. 
 
In wessen Eigentum steht die Frucht? 
- Früchte folgen der Muttersache. 
 
 
�   Wenn eine Frucht die Bestandteilseigenschaft verliert: 
 

(1) Separation (= Trennung) 
(2) Perzeption (=Besitzergreifung) 

 
Können chronologisch zusammenfallen. Ist dann nur noch durch die logische Sekunde zu 
trennen. 
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Separation: 
Durch natürliches Vorgehen oder durch menschliches Handeln (Realakt). 
 
Römisches Recht: Der Eigentumserwerb erfolgt erst mit der Perzeption. Am Boden liegende 
Früchte gehören noch dem Grundeigentümer.  

�  Erst der Perzeptionsvorgang lässt das Eigentum beim Besitzergreifenden entstehen. 

�  Die Perzeption verkörpert die traditio. Sie erfolgt nicht nach dem Hand-zu-Hand-Prinzip. 
 
 
�  RN 381 
(QB Band I) 
 

Quasi-traditio:  
Separation und Perzeption fallen zusammen.  
Wieso ist es eine Analogie zur traditio? 
�  Es besteht eine Ähnlichkeit zur traditio: 
- Traditio: Übergabe von Hand zu Hand und Ergreifung. Die Übergabe von A auf B 

stellt eine neue Besitzeslage her. 
- Analoge traditio: Der herausgebrochene Stein befindet sich eine logische Sekun-

de lang im Eigentum des Grundeigentümers und wechselt dann durch Besitzes-
ergreifung auf den Herausbrecher. 

 
 
Im Fall ist die traditio gegeben. 
 

�   Wie wird Eigentum erworben? 

· Iusta causa  �  
®  locatio conductio rei (Pachtvertrag) 

· dinglicher Vertrag Konsens �  
 Tradition (Perzeption) �  

(1) Separation 
(2) Perzeption 

 
����  Im Perzeptionsmoment ist Eigentum übergegangen. Di e Trias ist erfüllt. 

 
 

Zum Fremdbesitz / Eigenbesitz: 
 
ZGB: Der Eigentumserwerb geschieht bereits im Moment der Separation. Die Perzeption ist 
nicht notwendig. 
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Leihe ¹  Miete: 

Der corpus liegt beim Mieter. 
Der animus ist auf den Eigentümer gerichtet 

 
Besitz baut auf zwei Tatbestandselementen auf: 
- Körperliche Seite: Raumgewahrsam 
- Voluntative Seite: Besitzeswille 
 
Das ZGB verdoppelt den Besitz. 
 
Römisches Recht: Fremdbesitz ist nur faktische Innehabung. Fremdbesitzer sind niemals 
Besitzer im rechtlichen Sinne. 
Deshalb kann der Pächter nach RR erst Besitz herstellen durch Perzeption. 
 
ZGB: Der Pächter muss keinen Besitz herstellen. Er ist bereits Besitzer durch den Besitz an 
der Pachtsache. �  Der Besitzestatbestand setzt sich fort. 
 

 
 
 

2. Falls die objektive Auslegung ergäbe, dass die Olivenbäume nicht mitverpachtet wa-
ren: Wie beurteilen Sie diesfalls das Rechtsverhältnis LUCIA – GAIUS hinsichtlich der 
von GAIUS geernteten Oliven? 

 
Verpachtet sind die Rebstöcke, nicht aber die Olivenbäume. 
 
Mangels einer iusta causa konnte der derivativ-tran slative Eigentumserwerb nicht zu-
stande kommen. 

 
Der Konsens im dinglichen Vertrag fällt auch aus. 
 
�   Welche Rechtsstellung hat GAIUS an den Oliven erworben? 

- GAIUS ist Besitzer geworden. Er ist gutgläubiger Eigenbesitzer an der Oliven (�  er hält 
sich für den Eigentümer). 

- LUCIA ist Eigentümerin an den Früchten. Sie kann sie Oliven von GAIUS vindizieren. 
 
- Guter Glaube im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis führt dazu, dass beim Vindikations-

anspruch Schadenersatz und Fruchtersatz wegfallen. 
 
 
�   Wenn GAIUS die Früchte verkauft hat: 
- Römisches Recht: Die Früchte müssen herausgegeben werden, solange sie noch im 

Besitz sind. 
Schuldet GAIUS den Verkaufserlös? 
- Wenn die Früchte geschuldet sind, ist auch der Verkaufserlös der Früchte als Werter-

satz (Surrogat) geschuldet. 
�  Surrogat an Stelle des Gegenstandes, der surrogiert wird. 

 
 
�   Kann GAIUS der derivativ-translativ kein Eigentum erworben hat, die Früchte ersitzen? 
 
����  Die Ersitzung (usucapio) ist nicht möglich, mangel s iusta causa. 
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Fall 5 02.02.2005 

Sachverhalt (Fall 5) 
 

LUCIA verpachtet eine Liegenschaft dem GAIUS, welcher ohne Wissen und Ermächti-
gung der LUCIA das Grundstück dem (gutgläubigen) MAEVIUS verkauft und manzipiert. 
Dieser bebaut es sofort mit einer Schmiedewerkstatt. LUCIA – für anderthalb Jahre ins 
Ausland verreist – versucht nach ihrer Rückkehr umgehend die Liegenschaft zu vindizie-
ren, hat aber keinerlei Verwendung für das von MAEVIUS errichtete Gebäude. 

 
1. Wie beurteilen Sie die Eigentumsverhältnisse an Grundstück und Baute im 

Zeitpunkt der Vindikation durch LUCIA? Ersitzungsmöglichkeit für MAE-
VIUS? 

 
2. Steht der Vindikation der LUCIA eine Einrede (exceptio) entgegen? 

 
Variante : 
 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage zwischen LUCIA und MAEVIUS, falls GAIUS die Lie-
genschaft dem MAEVIUS nicht verkauft, sondern mittels stipulatio versprochen (und an-
schliessend manzipiert) hätte? 

Fallbearbeitung (Fall 5) 
 

1. Wie beurteilen Sie die Eigentumsverhältnisse an Grundstück und Baute im Zeitpunkt 
der Vindikation durch LUCIA? Ersitzungsmöglichkeit für MAEVIUS? 

 

 
 
�   Eigentumsverhältnisse am Grundstück und an der Baute? 
 
Man kann nur manzipieren/tradieren, wenn man Eigentümer ist. GAIUS muss MAEVIUS 
glaubhaft gemacht haben, er sei Eigentümer des Grundstücks. 
 

Persönliche Anwesenheit des Eigentümers bei der man cipatio: 
 

Auf der Übertragerseite muss bei der Manzipation immer der Eigentümer selbst tätig sein. 
GAIUS muss also dem MAEVIUS glaubhaft machen, dass er Eigentümer ist. 

 
 
 
- Die Rechtsgeschäfte müssen überprüft werden (Verkauf & Manzipation): 

a) Verpflichtungsgeschäft :  
Der Kaufvertrag ist gültig, er bedarf nur der beidseitigen Geschäftsfähigkeit (es han-
delt sich auch nicht um ein Scherzgeschäft). 
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b) Dinglicher Vertrag  (durch mancipatio vollzogen):  
Die Verfügungserklärung konnte von GAIUS mangels Verfügungsmacht nicht getätigt 
werden. Deshalb ist der dingliche Vertrag ungültig. 
Die mancipatio vermag kein Eigentum zu übertragen. 

 

�  KEIN EIGENTUMSÜBERGANG  

(�  das hat nichts mit der abstrakten Wirkung der Manzipation zu tun, diese bezieht 
sich nur auf die iusta causa! Der abstrakt wirkende dingliche Vertrag würde auch oh-
ne iusta causa gültig Eigentum übertragen). 
 
����  MAEVIUS ist also nur gutgläubiger Besitzer am Grundstück. 

 
 
MAEVIUS hält sich für den Eigentümer: er erstellt eine Baute und nutzt das Grundstück 
wie ein Eigentümer. 
 

- Das Eigentum an der Baute: 
LUCIA nutzt das Land nur als Weideland, das Gebäude nützt ihr nichts.  
Also muss der Eigentumserwerb an der Baute thematisiert werden: 
 

�  RN 358a 
(QB Band I) 
 

Bestandteile: Was mit der Erde fest verbunden ist (vgl. Art. 642 ZGB) 
�  inaedificatio. 
 
Was nicht fest mit dem Bau verbunden ist, ist nicht dessen Bestandteil, sondern Zugehör. 

 
D.h. die Esse (Feuerstelle der Schmiede) wäre ein Bestandteil, wohingegen ein Amboss 
Zugehör wäre und die Sachqualität besitzt. 
 

�  RN 442d 
(QB Band I) 
 

Superficies solo cedit (Verbindung mit Grundstücken). 
Eine Sache die auf einem Grundstück gebaut wird, wird zum Bestandteil des 
Grundstücks (geht in der Hauptsache auf) und gehört dem Grundstückseigentü-
mer. 
 

 
MAEVIUS baut auf fremdem Boden und macht die von nichts wissende LUCIA zur 
Eigentümerin der Baute (Bestandteils des Grundstücks). 

�  d.h. die Baute wird zum Vindikationsinhalt, da sie voll und ganz in der Hauptsache 
aufgeht. MAEVIUS soll also das bebaute Grundstück der LUCIA im Vindikationsfall zu-
rückerstatten. 

 
 
 
�   Kann MAEVIUS ersitzen (usucapio)? 
 

Wenn ja, dann gilt eine Ersitzungsfrist von 2 Jahren, da es sich um ein Grundstück han-
delt. Nach 1,5 Jahren hat MAEVIUS also noch nicht ersessen. 
 
- iusta causa   �   (Kaufvertrag [emptio venditio]) 

- bona fides   �    (im Sachverhalt gegeben) 

- possessio   �    (oben geprüft und bejaht) 

- res habilis? �  GAIUS handelt ganz sicher vorsätzlich (schliesslich weiss er, dass er 
nur Pächter ist), also müsste es sich eigentlich um ein furtum handeln.  
ABER: Grundstücke können nicht furtum sein, d.h. es handelt sich tatsächlich um ei-
ne res habilis! 
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�  RN 437 
(QB Band I) 
 

Kein furtum an Grundstücken möglich �  Ersitzung bejaht. 
Sonst wäre die Eigentumsfrage ad infinitum ungeklärt. 

�  RN 888 
(QB Band II) 

Genauer, aber dasselbe. 

 
 

����  MAEVIUS könnte nach zwei Jahren ersitzen.   
 
 

2. Steht der Vindikation der LUCIA eine Einrede (exceptio) entgegen? 
 

 
 
MAEVIUS ist Ersitzungsbesitzer, nicht bonitarischer Eigentümer. 
Kein Anwendungsfall der exceptio rei venditae et traditae, keine Sachenrechtliche Ansprüche 
werden gesucht.  
Grund für Frage 2: GAIUS würde MAEVIUS nur den Kaufpreis schulden, nicht jedoch die 
Aufwendungen die er für den Bau des Gebäudes getätigt hat. 
 
�   Retentio mittels exceptio doli? (Retentionsrecht: Recht, zurückbehalten zu dürfen) 
 

Hat MAEVIUS eine Einrede aus dem Umstand, dass er als gutgläubiger Besitzer das 
Grundstück überbaut hat? 
· Der ganze Aufwand für die Baute wäre für nichts gewesen, das Grundstück ginge an 

LUCIA. 
· MAEVIUS hätte den Rechtsgewährleistungsanspruch gegen GAIUS auf den Kauf-

preis, nicht aber der Baute! MAEVIUS trägt das Insolvenzrisiko. 
 

Grund: LUCIA verlor ein Grundstück mit dem Wert 10, bekommt nach der Vindikation je-
doch eines mit dem Wert 15. Es wäre dolos von LUCIA, dieses Grundstück, mit höhe-
rem Wert, zu verlangen. 
 
�  Retentionsrecht: exceptio doli 
 
�  RN 401 
(QB Band I) 
 

Die Baukosten kann MAEVIUS von LUCIA nicht zurückverlangen. Es besteht 
keine actio! 
Dieser Anspruch kann nur mit einer exceptio durchgesetzt werden. 
�  Unvollkommene Obligation (impense utilis, nützliche Aufwendungen). Nur 
mittels exceptio durchsetzbar. 
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LUCIA schuldet dem gutgläubigen MAEVIUS : 

Aufwendungen: 
 

a) nützliche Aufwendungen: impense utilis 
b) nötige Aufwendungen: impense volitariae / necessariae. 

 
 
Sachangemessenheit (Billigkeit): 
 
Die exceptio doli wird aus Sachangemessenheit gewährt, wenn die Aufwendungen die 
Früchte übersteigen. 
 
Art. 939 ZGB 
 

Nur mittels Einreden durchsetzbar.  
 
Abs. 3: Was MAEVIUS inzwischen an Früchten gewonnen hat, muss er mit sei-
nen Aufwendungen verrechnen. 

 
Die exceptio doli ist eine Retentions-exceptio: MAEVIUS kann das Grundstück so lange 
zurückbehalten, bis LUCIA ihm die Aufwendungen ersetzt. 
Wenn LUCIA die Aufwendungen zu zahlen bereit ist (unter der Berücksichtigung der 
Verrechnung mit den Früchten), kann sie das Grundstück zurückfordern. 

 
1. LUCIA bietet Ersatz für die Baute �  die rei vindicatio dringt durch. 

  
2. LUCIA will aber die Schmiede nicht! Was kann sie tun, wenn sie die Aufwendungen 

für den Bau nicht zahlen will? 
 �   Die exceptio doli bleibt bestehen 

�   MAEVIUS kann dann ersitzen, auch wenn er inzwischen weiss, dass sich das 
Grundstück im quiritischen Eigentum der LUCIA befindet. 
Grund: mala fides superveniens non nocet! 

�   Nach einem weiteren halben Jahr ist MAEVIUS quiritischer Eigentümer gewor-
den. 

 
LUCIA steht also nur der Regress (Schadenersatz) ge gen GAIUS zur Verfügung, 
weil sie das Eigentum verloren hat und sie trägt so mit das Insolvenzrisiko!  

 
Wenn die Ersitzung stattfindet, ist die bisherige Eigentümerschaft ihrem Eigentum entle-
digt. 

 
Wem wird das Risiko zugeschoben?  

· Das Risiko trägt der wahre Eigentümer nur dann, wenn er nicht rechtzeitig in die Er-
sitzung eingreift. 

· Wer die Sache jemandem anvertraut, hat sich an diese Person zu halten und nicht an 
den gutgläubigen Erwerber. 

 
 

Wie wäre es im ZGB? 
 

Jemand ist nicht bereit, auf die Einrede in Art. 939 ZGB einzugehen: 
- Ersitzung ausgeschlossen (mala fides superveniens nocet) 
- Nur die Möglichkeit, dass LUCIA ihr Eigentum am Grundstück aufgibt/derelinquiert. 

�  der Gegenstand wird Besitz-/Eigentumslos. 
�  MAEVIUS kann okkupieren. 

 
Fortsetzung nächste Seite... 
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Dereliktion: 
Verfügung über ein subjektives Recht: 
- Die Verfügung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft (einseitige, empfangsbedürftige Wil-

lenserklärung). 
-  Aufgabe des Eigentums durch Verhaltensbetätigung. 

 

 
 
 

Variante : 
Wie beurteilen Sie die Rechtslage zwischen LUCIA und MAEVIUS, falls GAIUS die Lie-
genschaft dem MAEVIUS nicht verkauft, sondern mittels stipulatio versprochen (und an-
schliessend manzipiert) hätte? 

 
 

 
 
 
Andere iusta causa, nämlich die stipulatio statt des Kaufvertrages. Im Resultat macht das 
keinen Unterschied! 
Es kommt nicht darauf an, wenn die iusta causa ausgetauscht wird. Es liegt eine iusta causa 
vor. �  Also selbe Rechtsfolge. 
 
Es kommt im römischen Recht nicht darauf an, ob etw as aus Kaufvertrag oder aus 
stipulatio geschuldet ist. 
 
Obligationrecht: stipulatio vermittelt keine Rechtsgewährleistung, dann geht man gegen 
GAIUS bereicherungsrechtlich vor (ungerechtfertigte Bereicherung). 


